
  1 von 10 

 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Zivildienstgesetzes 1986 

  
§ 4. (1) … § 4. (1) … 

 1. welche Tätigkeiten die Zivildienstpflichtigen bei der Einrichtung zu 
verrichten haben, 

 1. welche Tätigkeiten die Zivildienstpflichtigen bei der Einrichtung zu 
verrichten haben. Für den Fall des Vorliegens einer Berufsberechtigung 
in einem der Gebiete des § 3 Abs. 2 und des Einvernehmens zwischen 
dem Rechtsträger und dem Zivildienstpflichtigen ist auch ein 
qualifizierter Einsatz zulässig;

 2. wie viele Zivildienstplätze in der Einrichtung zugelassen werden und  2. wie viele Zivildienstplätze in der Einrichtung zugelassen werden sowie, 
falls der Rechtsträger dies beantragt, ob diese Zahl für die Dauer von 
höchstens zwei Monaten um höchstens zwei Plätze überschritten werden 
darf, weil eine neuerliche Zuweisung erforderlich ist;

 3. … 3. … 
(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) Die Anerkennung nach Abs. 1 ist vom Landeshauptmann zu widerrufen, 

wenn 
(4) Die Anerkennung nach Abs. 1 ist vom Landeshauptmann zu widerrufen, 

wenn
 1. … 1. … 
 2. die Einrichtung den in den Abs. 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen 

nicht mehr entspricht oder 
 2. die Einrichtung den in den Abs. 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen 

nicht mehr entspricht,
 3. der Rechtsträger der Einrichtung die ihm obliegenden Pflichten nicht 

erfüllt.
 3. der Rechtsträger der Einrichtung die ihm obliegenden Pflichten nicht 

erfüllt oder
  4. die Einrichtung wiederholt arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen 

nicht eingehalten hat.
(5) bis (7) … (5) bis (7) …

  
§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Zivildienstpflichtige, die zum ordentlichen Zivildienst zugewiesen (2) Zivildienstpflichtige, die zum ordentlichen Zivildienst zugewiesen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden sollen, haben einen Anspruch darauf, dass der Zuweisungsbescheid von 
der Zivildienstserviceagentur spätestens sechs Wochen vor dem Tag des 
vorgesehenen Dienstantrittes genehmigt wird, es sei denn, die Einhaltung dieser 
Frist wäre nicht mit dem Zweck des Einsatzes vereinbar. Der Bescheid ist 
unverzüglich mit Zustellnachweis zuzustellen. Die Unterschreitung dieser Frist 
um vier Wochen ist zulässig, sofern ihr der Zivildienstpflichtige zugestimmt hat 
und mit der Auszahlung der ihm für den ersten Monat der Dienstleistung 
gebührenden Pauschalvergütung an dem Dienstantritt folgenden Monatsersten 
einverstanden ist. 

werden sollen, haben einen Anspruch darauf, dass der Zuweisungsbescheid von 
der Zivildienstserviceagentur spätestens sechs Wochen vor dem Tag des 
vorgesehenen Dienstantrittes genehmigt wird, es sei denn, die Einhaltung dieser 
Frist wäre nicht mit dem Zweck des Einsatzes vereinbar. Der Bescheid ist 
unverzüglich mit Zustellnachweis zuzustellen. Die Genehmigung des 
Zuweisungsbescheides durch die Zivildienstserviceagentur ist bis zu drei 
Werktage vor dem Tag des vorgesehenen Dienstantritts zulässig, sofern der 
Zivildienstpflichtige zugestimmt hat und mit der Auszahlung der ihm für den 
ersten Monat der Dienstleistung gebührenden Pauschalvergütung an dem dem 
Dienstantritt folgenden Monatsersten einverstanden ist.

(3) Zivildienstpflichtige dürfen der Einrichtung in keiner größeren Anzahl 
zugewiesen werden, als der Rechtsträger durch Bedarfsanmeldung beantragt. 
Handelt es sich bei dem Rechtsträger um eine Gemeinde, so fällt die 
Antragstellung in deren eigenen Wirkungsbereich. Die Zivildienstserviceagentur 
hat den Rechtsträger aufzufordern, innerhalb eines Monats den gesamten 
Jahresbedarf für das nächstfolgende Jahr bekannt zu geben. Der Rechtsträger 
kann einen Wunsch auf Zuweisung bestimmter Zivildienstpflichtiger äußern. 
Dieser Wunsch ist nach Maßgabe der Erfordernisse des Zivildienstes zu 
berücksichtigen. Teilt ein Rechtsträger der Zivildienstserviceagentur mit, dass er 
bis auf weiteres während des gesamten Jahres mindestens zwei Drittel der vom 
Landeshauptmann zugelassenen Zivildienstplätze besetzt haben möchte, so hat 
die Zivildienstserviceagentur entsprechende Zuweisungen vorzunehmen, soweit 
nicht Erfordernisse des Zivildienstes entgegenstehen. Während der Geltungsdauer 
dieser Mitteilung bedarf es keiner weiteren Bedarfsanmeldung durch den 
Rechtsträger. 

(3) Außer in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 2 2. Halbsatz dürfen 
Zivildienstpflichtige der Einrichtung in keiner größeren Anzahl zugewiesen 
werden, als der Rechtsträger durch Bedarfsanmeldung beantragt. Handelt es sich 
bei dem Rechtsträger um eine Gemeinde, so fällt die Antragstellung in deren 
eigenen Wirkungsbereich. Die Zivildienstserviceagentur hat den Rechtsträger 
aufzufordern, innerhalb eines Monats den gesamten Jahresbedarf für das 
nächstfolgende Jahr bekannt zu geben. Der Rechtsträger kann einen Wunsch auf 
Zuweisung bestimmter Zivildienstpflichtiger äußern. Dieser Wunsch ist nach 
Maßgabe der Erfordernisse des Zivildienstes zu berücksichtigen. Teilt ein 
Rechtsträger der Zivildienstserviceagentur mit, dass er bis auf weiteres während 
des gesamten Jahres mindestens zwei Drittel der vom Landeshauptmann 
zugelassenen Zivildienstplätze besetzt haben möchte, so hat die 
Zivildienstserviceagentur entsprechende Zuweisungen vorzunehmen, soweit nicht 
Erfordernisse des Zivildienstes entgegenstehen. Während der Geltungsdauer 
dieser Mitteilung bedarf es keiner weiteren Bedarfsanmeldung durch den 
Rechtsträger. Beabsichtigt ein Rechtsträger eine Ausbildung im Sinne des § 38a 
Abs. 1 anzubieten oder in Kooperation mit Ausbildungseinrichtungen zu 
ermöglichen, hat die Bedarfsanmeldung auch anzugeben, wie viele 
Zivildienstleistende im nächstfolgenden Jahr höchstens ausgebildet werden 
sollen.

(4) bis (7) … (4) bis (7) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 § 12c. (Verfassungsbestimmung) (1) Zivildienstpflichtige, die vor der 

Zuweisung zum ordentlichen Zivildienst mit einem nach dem Bundesgesetz zur 
Förderung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FreiwG), BGBl. I 
Nr. 17/2012, anerkannten Träger eine Vereinbarung über die Teilnahme an einem 
durchgehend 12 Monate dauernden Freiwilligen Sozialjahr, Freiwilligen 
Umweltschutzjahr, Gedenkdienst oder Friedens- und Sozialdienst im Ausland (§§ 
25 bis 27 FreiwG) geschlossen und diese der Zivildienstserviceagentur vorgelegt 
haben, werden bis zur Vollendung ihres 28. Lebensjahres nicht zum Antritt des 
ordentlichen Zivildienstes herangezogen.

 (2) Zivildienstpflichtige, die bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 
anhand des vom Träger ausgestellten Zertifikats nachweisen, dass sie eine 
Tätigkeit von der in Abs. 1 genannten Art und Mindestdauer ausgeübt haben, sind 
zur Leistung des ordentlichen Zivildienstes nicht mehr heranzuziehen. Wird die 
Tätigkeit aus Gründen, die der Zivildienstpflichtige nicht zu vertreten hat, 
vorzeitig beendet, so ist die zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei Monate 
übersteigt, auf den ordentlichen Zivildienst anzurechnen.

  
§ 15. (1) … § 15. (1) … 
(2) In die Zeit des ordentlichen Zivildienstes werden nicht eingerechnet: (2) In die Zeit des ordentlichen Zivildienstes werden nicht eingerechnet:

 1. und 2. …; 1. und 2. …;
 3. die Zeit einer unfall- oder krankheitsbedingten Abwesenheit, wenn die 

ärztliche Bestätigung nach § 23c Abs. 2 Z 2 dem Vorgesetzen nicht 
spätestens am dritten Tag der unfall- oder krankheitsbedingten 
Abwesenheit übermittelt worden ist, obwohl dies dem 
Zivildienstpflichtigen zumutbar gewesen wäre;

 3. die Zeit einer unfall- oder krankheitsbedingten Abwesenheit, wenn die 
ärztliche Bestätigung nach § 23c Abs. 2 Z 2 dem Vorgesetzen nicht  
spätestens am siebten Kalendertag nach Beginn der Dienstverhinderung 
übermittelt worden ist, obwohl dies dem Zivildienstpflichtigen zumutbar 
gewesen wäre;

 4. … 4. … 
(3) … (3) … 

  
§ 23c. (1) … § 23c. (1) …
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der 

Zivildienstleistende verpflichtet, 
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der 

Zivildienstleistende verpflichtet,
 1. … 1. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. sich spätestens am nächstfolgenden Werktag der Untersuchung durch 

einen Arzt zu unterziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung 
über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung spätestens an dem 
der Untersuchung folgenden Tag der Einrichtung zu übermitteln sowie 

 2. sich spätestens am nächstfolgenden Werktag der Untersuchung durch 
einen Arzt zu unterziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung 
über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung spätestens am 
siebten Kalendertag nach Beginn der Dienstverhinderung der Einrichtung 
zu übermitteln sowie

 3. … 3. … 
(3) … (3) … 

  
§ 28a. (1) und (1a) … § 28a. (1) und (1a) …
(2) Auf Grund eines gemäß § 55 Abs. 5 festgestellten Verstoßes eines 

Rechtsträgers gegen seine Verpflichtung nach § 28 Abs. 1 ist der Bund 
ermächtigt, betroffenen Zivildienstleistenden eine Aushilfe bis zur Höhe der 
Pauschalvergütung zu gewähren. Ansprüche von Zivildienstleistenden gegenüber 
dem Rechtsträger gehen in derselben Höhe auf den Bund über. Der Bund kann 
die an ihn übergegangenen Ansprüche unbeschadet der Geltendmachung im 
Klagsweg nach § 42 mit Forderungen des Rechtsträgers an den Bund 
gegenverrechnen.

(2) Auf Grund eines gemäß § 55 Abs. 5 festgestellten Verstoßes eines 
Rechtsträgers gegen seine Verpflichtung nach § 28 Abs. 1 ist der Bund 
ermächtigt, betroffenen Zivildienstleistenden eine Aushilfe bis zur Höhe der ihm 
nach § 28 Abs. 1 monatlich gebührenden Leistungen zu gewähren. Ansprüche 
von Zivildienstleistenden gegenüber dem Rechtsträger gehen in derselben Höhe 
auf den Bund über. Der Bund kann die an ihn übergegangenen Ansprüche 
unbeschadet der Geltendmachung im Klagsweg nach § 42 mit Forderungen des 
Rechtsträgers an den Bund gegenverrechnen.

  
§ 32. (1) bis (4) … § 32. (1) bis (4) …
(5) Der Zivildienstleistende hat zu Unrecht empfangene Bezüge der 

auszahlenden Stelle zu ersetzen. § 55 HGG 2001 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die dort genannten Entscheidungen von der 
Zivildienstserviceagentur zu treffen sind. Bei einer neuerlichen Zuweisung kann 
die Zivildienstserviceagentur im Falle einer neuerlichen Anspruchsberechtigung 
auf Familienunterhalt, Partnerunterhalt, Wohnkostenbeihilfe und Fahrtkosten 
etwaige Übergenüsse aus vorangegangenen Auszahlungen an den 
Zivildienstleistenden in Abzug bringen. 

(5) Der Zivildienstpflichtige hat zu Unrecht empfangene Bezüge der 
auszahlenden Stelle zu ersetzen. § 55 HGG 2001 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die dort genannten Entscheidungen von der 
Zivildienstserviceagentur zu treffen sind. Bei einer neuerlichen Zuweisung kann 
die Zivildienstserviceagentur im Falle einer neuerlichen Anspruchsberechtigung 
auf Familienunterhalt, Partnerunterhalt, Wohnkostenbeihilfe und Fahrtkosten 
etwaige Übergenüsse aus vorangegangenen Auszahlungen an den 
Zivildienstpflichtigen in Abzug bringen.

(6) Die während eines Einsatzes im außerordentlichen Zivildienst (§ 21 
Abs. 1) gebührenden Beträge, die von der Zivildienstserviceagentur auszuzahlen 
sind, sind insoweit abweichend von den in diesem Bundesgesetz und den darauf 
beruhenden Verordnungen festgelegten Auszahlungsfristen und 
Auszahlungstagen auszuzahlen, als dies die jeweiligen Erfordernisse des 
Zivildienstes notwendig machen. 

(6) Im Falle eines Widerrufs der Zivildiensterklärung gemäß § 6 Abs. 1 sind 
jene Bezüge, die von der Zivildienstserviceagentur ausbezahlt und vom 
Zivildienstpflichtigen zu Unrecht empfangen wurden, vom Heerespersonalamt 
hereinzubringen. § 55 HGG 2001 gilt in vollem Umfang. In zweiter Instanz 
entscheidet der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (7) Die während eines Einsatzes im außerordentlichen Zivildienst (§ 21 

Abs. 1) gebührenden Beträge, die von der Zivildienstserviceagentur auszuzahlen 
sind, sind insoweit abweichend von den in diesem Bundesgesetz und den darauf 
beruhenden Verordnungen festgelegten Auszahlungsfristen und 
Auszahlungstagen auszuzahlen, als dies die jeweiligen Erfordernisse des 
Zivildienstes notwendig machen.

  
§ 38. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung hat zu sorgen, daß die seinen 

Einrichtungen zugewiesenen Zivildienstleistenden
§ 38. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung hat zu sorgen, daß die seinen 

Einrichtungen zugewiesenen Zivildienstleistenden
 1. … 1. … 
 2. eingeschult und fortgebildet werden, soweit dies für die ordnungsgemäße 

Leistung des ordentlichen Zivildienstes erforderlich ist.
 2. eingeschult und fortgebildet werden, soweit dies für die ordnungsgemäße 

Leistung des ordentlichen Zivildienstes erforderlich ist und
  3. im Falle ihres einvernehmlichen Einsatzes nach Maßgabe ihrer 

nachgewiesenen Qualifikationen im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 durch einen 
geeigneten Vorgesetzten (§ 38 Abs. 5) angemessen beaufsichtigt und 
beschäftigt werden.

(3) Der Rechtsträger hat vorzusorgen, daß die Zivildienstleistenden im 
Rahmen des Zuweisungsbescheides und des § 22 Abs. 5 im Sinne des § 3 
angemessen beschäftigt werden. 

(3) Der Rechtsträger hat vorzusorgen, dass die Zivildienstleistenden im 
Rahmen des Zuweisungsbescheides und des § 22 Abs. 5 im Sinne des § 3 
angemessen und nach Maßgabe ihrer Einschulungen, Aus- und Fortbildungen 
möglichst hochwertig beschäftigt werden.

(4) bis (7) … (4) bis (7) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  

Ausbildungsbeitrag 
 § 38a. Rechtsträger von Einrichtungen können Zivildienstleistenden im 

Einvernehmen mit diesen eine Ausbildung anbieten oder gegebenenfalls in 
Kooperation mit Ausbildungseinrichtungen ermöglichen, sofern diese Ausbildung 
in einem der in § 3 Abs. 2 genannten Gebiet durch Bundes- oder Landesgesetz, 
eine Verordnung oder eine Art 15a B-VG-Vereinbarung geregelt ist. Der 
Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung dieser Ausbildung ist der 
Zivildienstserviceagentur unverzüglich zu übermitteln.

 (2) In den Fällen des Abs. 1 wird ein einmaliger Ausbildungsbeitrag bis zu 
maximal 70 % dieser Ausbildungskosten, höchstens jedoch 1.700 Euro gewährt. 
Der Ausbildungsbeitrag ist von der Zivildienstserviceagentur an den Rechtsträger 
auszubezahlen. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
erstattet nach entsprechender Abrechnung 50 % dieses Ausbildungsbeitrages dem 
Bundesminister für Inneres am Ende des Kalenderjahres zurück. Der 
Bundesminister für Inneres  erteilt dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz auf Verlangen alle für die Wahrnehmung einer Prüfung der 
Verwendung der Mittel aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik erforderlichen 
Auskünfte und stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

 (3) Ausgenommen von einem Ausbildungsbeitrag nach Abs. 2 sind
  1. Rechtsträger für Einrichtungen, die Dienstleistungen im Rettungswesen 

oder in der Katatstrophenhilfe erbringen,
  2. Einrichtungen einer Gebietskörperschaft und 

  3. Rechtsträger, die von einer Gebietskörperschaft durch finanzielle oder 
sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen beherrscht 
werden. 

 (4) Der Bundesminister für Inneres bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für Gesundheit durch Verordnung die in Frage kommenden 
Ausbildungen, wobei insbesondere die Art der Ausbildung und das konkrete 
Stundenausmaß anzugeben sind.

  
§ 39. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung ist - unbeschadet der § 39. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung ist - unbeschadet der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen des § 65 - verpflichtet, Bestimmungen des § 65 - verpflichtet,
 1. unverzüglich die Zivildienstserviceagentur zu verständigen, wenn der 

Zivildienstleistende die ihm nach den §§ 22 und 23 obliegenden 
Pflichten vernachlässigt oder wenn die Voraussetzungen für eine 
Änderung des Zuweisungsbescheides nach den §§ 17 und 18 eintreten, 

 1. unverzüglich die Zivildienstserviceagentur zu verständigen, wenn der 
Zivildienstleistende die ihm nach den §§ 22, 23 und 23c Abs. 2 Z 2 
obliegenden Pflichten vernachlässigt oder wenn die Voraussetzungen für 
eine Änderung des Zuweisungsbescheides nach den §§ 17 und 18 
eintreten, 

 2. Aufzeichnungen über Dienstabwesenheiten des Zivildienstleistenden in 
den Fällen der §§ 23a und 23b der Zivildienstserviceagentur zu 
übermitteln, wenn der ordentliche Zivildienst des Zivildienstleistenden 
vorzeitig beendet wird, und 

 2. Aufzeichnungen über Dienstabwesenheiten des Zivildienstleistenden in 
den Fällen der §§ 23a und 23b der Zivildienstserviceagentur zu 
übermitteln, wenn der ordentliche Zivildienst des Zivildienstleistenden 
vorzeitig beendet wird, 

 3. nach Maßgabe des § 37d Abs. 7 und 8 bei der Wahl der 
Vertrauensperson (des Stellvertreters) sowie bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben durch diese mitzuwirken. 

 3. im Falle der Verrichtung von qualifizierten Tätigkeiten durch den 
Zivildienstleistenden nach § 4 Abs. 1 Z 1 dafür vorzusorgen, dass die Art 
dieser Tätigkeiten, der Nachweis über die Berufsberechtigung in den 
Gebieten des § 3 Abs. 2 sowie das Einvernehmen mit dem 
Zivildienstleistenden schriftlich dokumentiert, für die Dauer eines Jahres 
aufbewahrt und der Zivildienstserviceagentur übermittelt werden,

  4. dafür vorzusorgen, dass der Nachweis einer Ausbildung im Sinne des § 
38a Abs. 1 für die Dauer des ordentlichen Zivildienstes durch den 
Zivildienstleistenden, mindestens jedoch für die Dauer von fünf Jahren, 
vom Vorgesetzten (§ 38 Abs. 5) aufbewahrt wird. Dem Bundesminister 
für Inneres und dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz sind die Unterlagen und Nachweise innerhalb des 
Aufbewahrungszeitraumes auf Verlangen zu übermitteln und“

  5. nach Maßgabe des § 37d Abs. 7 und 8 bei der Wahl der 
Vertrauensperson (des Stellvertreters) sowie bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben durch diese mitzuwirken.

(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) Erreicht die krankheitsbedingte Dienstverhinderung eines 

Zivildienstleistenden das Ausmaß von einer Woche, hat der Vorgesetzte Beginn 
und Ende aller Dienstverhinderungen jener Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen, in deren Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat sich unverzüglich über die Umstände der 
Dienstverhinderung Kenntnis zu verschaffen und - wenn dies aus besonderen 
Gründen geboten erscheint - für die Untersuchung durch einen Amtsarzt Sorge zu 
tragen. Übersteigt die Dauer krankheitsbedingter Dienstverhinderungen das 

(4) Hat der Vorgesetzte begründete Zweifel an der krankheitsbedingten 
Dienstverhinderung eines Zivildienstleistenden, hat er Beginn und Ende der 
Dienstverhinderung jener Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, in deren 
Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die Bezirksverwaltungsbehörde 
hat sich unverzüglich über die Umstände der Dienstverhinderung Kenntnis zu 
verschaffen und – wenn dies aus besonderen Gründen geboten erscheint – für die 
Untersuchung durch einen Amtsarzt Sorge zu tragen. Übersteigt die Dauer 
krankheitsbedingter Dienstverhinderungen das Ausmaß von 18 Tagen, hat der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausmaß von 18 Tagen, hat der Vorgesetzte überdies die Zivildienstserviceagentur 
zu informieren.

Vorgesetzte die Zivildienstserviceagentur zu informieren.

  
§ 40. Der Rechtsträger der Einrichtung hat den Organen der zuständigen 

Überwachungsbehörden (§ 55) Einblick in die Durchführung des Zivildienstes zu 
gewähren und ihnen alle erforderlichen Auskünfte kostenlos zu erteilen, die es 
der Behörde ermöglichen, die Einhaltung der dem Zivildienstleistenden und dem 
Rechtsträger der Einrichtung obliegenden Pflichten (§§ 22, 23, 23a, 23b, 28, 38 
und 39) zu überwachen. 

§ 40. Der Rechtsträger der Einrichtung hat den Organen der zuständigen 
Überwachungsbehörden (§ 55) Einblick in die Durchführung des Zivildienstes zu 
gewähren und ihnen alle erforderlichen Auskünfte kostenlos zu erteilen, die es 
der Behörde ermöglichen, die Einhaltung der dem Zivildienstleistenden und dem 
Rechtsträger der Einrichtung obliegenden Pflichten (§§ 22, 23, 23a, 23b, 23c, 28, 
38 und 39) zu überwachen.

  
Kompetenzbilanz und Praxisnachweis Bestätigung und Kompetenzbilanz 

  
§ 41. Der Rechtsträger der Einrichtung hat dem Zivildienstpflichtigen einen 

Nachweis über die im ordentlichen Zivildienst und über die im Anschluss an den 
ordentlichen Zivildienst freiwillig geleisteten Dienst erworbenen Ausbildungen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten auszustellen (Kompetenzbilanz). Darüber hinaus hat 
der Rechtsträger dem Zivildienstpflichtigen eine Bestätigung über die im 
ordentlichen Zivildienst und über die im Anschluss an den ordentlichen 
Zivildienst freiwillig geleisteten Dienst erfolgte praktische Verwendung 
auszustellen, die geeignet ist, eine Anrechnung im Rahmen von weiteren 
Ausbildungen in den Berufen der Bereiche des § 3 Abs. 2 zu ermöglichen 
(Praxisnachweis).

§ 41. (1) Zusätzlich zur Bestätigung der Zivildienstserviceagentur über 
Beginn und Ende der Ableistung des ordentlichen Zivildienstes hat der 
Rechtsträger der Einrichtung dem Zivildienstpflichtigen einen Nachweis über die 
im ordentlichen Zivildienst erworbenen Ausbildungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten auszustellen (Kompetenzbilanz). Diese Kompetenzbilanz hat die 
genaue Bezeichnung und das Stundenausmaß einer vom Rechtsträger 
durchgeführten Einschulung, Aus- und Fortbildung sowie eine Beschreibung der 
erfolgten praktischen Verwendung zu enthalten, die geeignet ist, eine 
Anrechnung im Rahmen von weiteren Ausbildungen in den Berufen der Gebiete 
des § 3 Abs. 2 zu ermöglichen.

 (2) Die näheren Bestimmungen über die Ausgestaltung der Kompetenzbilanz 
hat der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festzulegen.

 
§ 76c. (1) bis (30) … § 76c. (1) bis (30) …
 (31) Die §§ 4 Abs. 1 Z 1 und 2, 4 Abs. 4 Z 2 bis 4, 8 Abs. 2 und 3, 12c, 15 

Abs. 2 Z 3, 23c Abs. 2 Z 2, 28a Abs. 2, 32 Abs. 5 bis 7, 38 Abs. 1 Z 2 und 3 
sowie Abs. 3, 38a samt Überschrift, 39 Abs. 1 Z 1 bis 5, 39 Abs. 4, 40, 41 samt 
Überschrift und 77 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2013 treten mit 1. Oktober 2013 in Kraft. § 38a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 tritt mit 31. Dezember 2017 außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 
§ 77. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 77. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 

 1. … 1. … 
 2. des § 5 Abs. 1 bis 3, 4 letzter Halbsatz, § 6 Abs. 5, § 34 Abs. 3 sowie 

§ 76a Abs. 2 der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport; 
 2. des § 5 Abs. 1 bis 3, 4 letzter Halbsatz, § 6 Abs. 5, § 32 Abs. 6, § 34 

Abs. 3 sowie § 76a Abs. 2 der Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport;

 3. bis 11. … 3. bis 11. …
betraut. betraut. 
(2) … (2) … 
 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik Gebarung Arbeitsmarktpolitik 

 
§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu verwenden: (2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu verwenden: 

 1. bis 13. … 1. bis 13. …
 14. für Aufwendungen nach dem Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz (AGG), 

BGBl. I Nr. 111/2010, und 
 14. für Aufwendungen nach dem Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz (AGG), 

BGBl. I Nr. 111/2010,
 15. für sonstige in diesem Bundesgesetz vorgesehene Überweisungen.  15. für Beiträge zur Ausbildung von Zivildienstleistenden gemäß § 38a des 

Zivildienstgesetzes 1986, BGBl. Nr. 679, und
 16. für sonstige in diesem Bundesgesetz vorgesehene Überweisungen.

 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

 
§ 10. Abs. (1) bis (52) … § 10. (1) bis (52) …
 (53) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
tritt mit 1. Oktober 2013 in Kraft.

  

Artikel 3 

Änderung des Bundesgesetzes zur Förderung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FreiwG)

Abschnitt 2

Freiwilliges Sozialjahr 
Einsatzstelle 

§ 9. (1) Eine geeignete Einsatzstelle ist eine gemeinwohlorientierte und nicht 
gewinnorientierte Einrichtung aus einem der folgenden Bereiche: Sozial- und 
Behindertenhilfe, Betreuung alter Menschen, Betreuung von Drogenabhängigen, 
Betreuung von von Gewalt betroffenen Menschen, Betreuung von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, Betreuung von Obdachlosen, Kinderbetreuung, Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Senioren/innen. Ein Träger darf nicht zugleich Einsatzstelle sein. 

§ 9. (1) Eine geeignete Einsatzstelle ist eine gemeinwohlorientierte und 
nicht gewinnorientierte Einrichtung aus einem der folgenden Bereiche: 
Rettungswesen, Sozial- und Behindertenhilfe, Betreuung alter Menschen, 
Betreuung von Drogenabhängigen, Betreuung von von Gewalt betroffenen 
Menschen, Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen, Betreuung von 
Obdachlosen, Kinderbetreuung, Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Senioren/innen. Ein Träger darf nicht zugleich Einsatzstelle sein.

(2) und (3) … (2) und (3) …

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen 

§ 46. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 2012 in Kraft. § 46. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 2012 in Kraft.
 (2) § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 

tritt mit 1. Oktober 2013 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.

 

520/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

10 von 10

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




